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RS OGH 1925/12/10 2Ob974/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1925

Norm

GBG 1955 §5

Rechtssatz

Einsicht in das Erbübereinkommen, auf Grund dessen ein Veräußerungsverbot eingetragen wurde, ist geboten, weil

ein solches Veräußerungsverbot in der Regel auch das Belastungsverbot in sich schließt.

Entscheidungstexte

2 Ob 974/25
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